
Beschluss 
betreffend den Zusammenschluss der Einwohnergemeinden Ayer, 
Chandolin, Grimentz, St-Jean, St-Luc und Vissoie 
 
vom 13. März 2008  
 
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Wallis 
 
eingesehen den Artikel 26 der Kantonsverfassung; 
eingesehen das Gesetz über die Organisation der Räte und die Beziehungen zwischen den 
Gewalten vom 28. März 1996; 
eingesehen das Gemeindegesetz vom 5. Februar 2004; 
eingesehen das Gesetz über die politischen Rechte vom 13. Mai 2004 (GPR); 
eingesehen die Verordnung über Gemeindefusionen vom 8. Juni 2005; 
eingesehen den Vorentscheid des Staatsrats vom 30. November 2005; 
auf Antrag des Staatsrats, 
 
beschliesst: 
 
Art. 1  Grundsätze 
1 Die Einwohnergemeinden Ayer, Chandolin, Grimentz, St-Jean, St-Luc und Vissoie werden 
unter dem Namen "Einwohnergemeinde Anniviers" zu einer einzigen Gemeinde 
zusammengeschlossen.  
2 Die Gebiete der Gemeinden Ayer, Chandolin, Grimentz, St-Jean, St-Luc und Vissoie bilden 
das Gebiet der Einwohnergemeinde Anniviers. 
3Die Fusion der Einwohnergemeinden tritt am 1. Januar 2009 in Kraft.  
 
Art. 2 Weiterbestehen der Burgergemeinden 
1Die Burgergemeinden Ayer, Chandolin, Grimentz, St-Jean, St-Luc und Vissoie werden nicht 
zusammengeschlossen. 
2Die Gebiete der Burgergemeinden Ayer, Chandolin, Grimentz, St-Jean, St-Luc und Vissoie 
werden beibehalten und entsprechen den Gebieten der jeweiligen bisherigen 
Einwohnergemeinden.  
3Die Burger von Ayer, Chandolin, Grimentz, St-Jean, St-Luc und Vissoie bleiben Burger ihrer 
jeweiligen Burgergemeinde. 
 
Art. 3 Fusionsvertrag 
Der Fusionsvertrag zwischen den Einwohnergemeinden Ayer, Chandolin, Grimentz, St-Jean, 
St-Luc und Vissoie wird genehmigt, unter Vorbehalt der Änderung des kantonalen Gesetzes 
über die politischen Rechte.  
 
Art. 4 Finanzhilfe 
1In Anwendung der Verordnung über Gemeindefusionen wird der neuen Einwohnergemeinde 
Anniviers eine Finanzhilfe im Gesamtbetrag von 4'986'786 Franken zugesprochen. 
2Dieser Betrag wird dem Spezialfonds zur Förderung von Gemeindefusionen entnommen. Er 
wird im ersten Jahr nach dem Inkrafttreten der Fusion ausbezahlt.  
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Art. 5  Wahl der Gemeindebehörden von Anniviers 
Der Staatsrat beschliesst die notwendigen Massnahmen zur Organisation und Durchführung 
der Wahlen der Behörden der Einwohnergemeinde Anniviers, welche an dem für die 
Gesamterneuerung der kommunalen Behörden vorgesehenen Datum stattfinden werden. 
 
Art. 6 Zahl der Mitglieder des Burgerrates 
1Der Burgerrat der Burgergemeinden Ayer, Chandolin und Vissoie setzt sich aus je drei 
Mitgliedern zusammen. 
2Vorbehalten bleibt ein Gesuch um Änderung der Anzahl Mitglieder des Burgerrats (Art. 185 
GPR). Ein solches Gesuch ist beim Präsidenten der betreffenden Einwohnergemeinde 
einzureichen.  
 
Art. 7 Inkrafttreten 
1Der vorliegende Beschluss tritt mit seiner Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft. 
2Der Staatsrat wird beauftragt, diesen zu veröffentlichen und die zu seiner Ausführung 
erforderlichen Massnahmen zu treffen. 
 
 
So beschlossen im Grossen Rat in Sitten, den 13. März 2008.  
 

Der Präsident des Grossen Rates: Georges Mariétan 
Der Chef des Parlamentsdienstes: Claude Bumann 

 


